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Beihilfe zur Förderung von Bauhandwerkerschulen 
Ein/e Mitarbeiter/in Ihres Betriebes will die Bauhandwerkerschule besuchen?  
Dann nützen Sie das Förderungsangebot des AMS. Sie erhalten für die Dauer der 
Bauhandwerkerausbildung Ihrer MitarbeiterInnen einen Zuschuss zu den Lohnkosten. 

 

Wer? 
Förderbar sind ArbeitnehmerInnen, die in 
Betrieben beschäftigt sind, deren Inhaber Mitglied 
der Bundesinnung Bau, der Zimmermeister, der 
Steinmetzmeister oder des Fachverbandes der 
Bauindustrie ist. Eine schriftliche 
Einzelvereinbarung, in der der Arbeitgeber und 
der zu fördernde Arbeitnehmer/die zu fördernde 
Arbeitnehmerin den Besuch der 
Bauhandwerkerschule sowie die damit 
verbundenen Voraussetzungen vereinbaren, 
muss vorliegen. 

Wie viel? 
Die Beihilfe beinhaltet den Lohn-/Gehaltskosten-
ersatz im Ausmaß von 2/3 des Bruttolohnes 
zuzüglich einer pauschalen Abgeltung der 
Lohnnebenkosten im Ausmaß von 55%.  

Die Kollektivvertragspartner müssen einen  
(Zusatz-)Kollektivvertrag abgeschlossen haben, 
der ein vermindertes Entgelt für die Dauer der 
Teilnahme an den Ausbildungsmaßnahmen 
vorsieht. 

Wie lange? 

Der Förderzeitraum erstreckt sich über die Dauer 
des jeweiligen Schulbesuchs pro Schuljahr. Mit 
jedem neuen Schuljahr beginnt eine neue 
Förderperiode. Die Abgeltung erfolgt für einen 
Zeitraum von 14 Wochen 

Was? 
Förderbar sind alle dreiklassigen 
Bauhandwerkerschulen im Sinne des  
§ 59 Schulorganisationsgesetzes, deren 
Gesamtausbildungsdauer sich über drei Jahre 
erstreckt. 

Wo? 
Das Begehren um Gewährung einer Förderung 
muss vom Arbeitgeber vor Schulungsbeginn beim 
Arbeitsmarktservice Vorarlberg eingebracht 
werden. 

Für weitere Informationen steht Ihnen Otmar 
Sutter, Service für Unternehmen unter 
05574/691/80602 oder per E-Mail: 
otmar.sutter@ams.at gerne zur Verfügung. . 

 

 


